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Kein Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistungen bei geleisteter 
Vorauszahlung, wenn diese im Veranlagungszeitraum vor Ausführung der 

Handwerkerleistungen erbracht wird 

 
Es besteht kein Anspruch auf den Abzug von Aufwendungen für Handwerker-

leistungen (nach § 35a Abs. 3 EStG) bei Leistung einer nicht durch eine Rechnung 
angeforderten Vorauszahlung, wenn diese im Veranlagungszeitraum vor 
Ausführung der Handwerkerleistungen erbracht wird. So entschied das 

Finanzgericht Düsseldorf (Az. 14 K 1966/23). 

Die streitgegenständlichen Aufwendungen würden zwar dem Grunde nach dem 
Tatbestand des § 35a Abs. 3 EStG unterfallen, für die Handwerkerleistungen hätten 

jedoch keine Rechnungen vorgelegen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nach § 35a Abs. 3 EStG ist, dass 
der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist (§ 35a Abs. 5 Satz 3 
EStG). Eine Berücksichtigung der streitgegenständlichen Aufwendungen scheidet 

zudem auch deshalb aus, weil keine Aufwendungen "für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen" getätigt wurden. Handwerkerleistungen wurden im 
Streitjahr nicht erbracht. Eine Berücksichtigung der streitgegenständlichen 

Zahlungen ist auch deshalb zu versagen, weil sie dem Gesetzeszweck des § 35a 
EStG widerspräche. Die gesetzgeberische Intention kann nicht durch 

"eigenmächtige" (Voraus-)Zahlungen umgangen werden. Insbesondere gilt dies 
auch für eine einseitige und bar jeder Marktüblichkeit vorgenommene 
Verwendungsbestimmung dergestalt, dass die nicht angeforderte Vorauszahlung 

ausschließlich (noch nicht erbrachte) Arbeitskosten umfassen soll. 

 

 


